


 
 Textliche Festsetzungen  

zum Bebauungsplan Nr. 187/4 - Weckhoven, Franz-Leuninger-Straße -  

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 24.11.2009   Es gilt die BauNVO 1990  

1. Art der baulichen Nutzung  

Die in § 3 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) vorgesehen Ausnahmen sind gem.  § 1 
Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. Garagen und Carports sind gem. § 12 
Abs. 6 BauNVO nur innerhalb der überbaubaren Fläche und auf den hierfür besonders 
ausgewiesenen Flächen zulässig.  

2. Maß der baulichen Nutzung  

Gem. § 16 Abs. 3 BauNVO ist die Wandhöhe der Wohnhäuser (=Traufhöhe) auf 6,20 m, gemessen 
vom höchsten Punkt der zugehörigen öffentlichen Erschließungsstraße, festgesetzt. Maßgeblich ist der 
Schnittpunkt der Außenkante des aufgehenden Mauerwerks mit der Dachhaut. Abgrabungen zur 
Belichtung des Kellergeschosses sind nicht zulässig. Gem. § 9 Abs. 1 Ziffer 6 Baugesetzbuches 
(BauGB) sind je Wohngebäude max. zwei Wohneinheiten zulässig.  

3. Örtliche Bauvorschriften  

Gem. § 86 Bauordnung NRW in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB sind folgende örtliche Bauvor-
schriften festgesetzt:  

  Außenwände Die Außenwände sind in Ziegel oder Ziegelverblendmauerwerk rot bis braun 
auszuführen. Einzelne Fassadenteile in Holz, Putz, Schiefer oder Beton sind zulässig, soweit sie in der 
Fassade nicht dominieren.  

  Dächer Zur Dachdeckung sind nicht glänzende, anthrazitfarbene Pfannen zu verwenden. 
Dachaufbauten und Zwerchhäuser sind nicht zulässig.  

  Garagen Garagen sind in gleichem Material und gleicher Farbe wie die Wohnhäuser zu 
errichten.  

  Einfriedungen An öffentlichen Verkehrsflächen im Bereich des Vorgartens (Ziergarten / in der 
Regel die Fläche zwischen Hauszugang und Straße) ist nur ein Rasenkantstein zulässig.  

  Abfallbehälter Abfallbehälter sind in dauerhaft begrünten Unterstellschränken unterzubringen 
oder sie sind mit Hecken, dauerhaft begrünten Palisaden oder Mauerwerk einzufassen.  
 
1. Außenanlagen  
2.  Hinweise  
 
Nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB sind die im Plan entsprechend gekennzeichneten Bäume zu erhalten 
und zu schützen.  



Das Plangebiet liegt in einem Auebereich  

- Grundwasserverhältnisse: Der natürliche Grundwasserspiegel steht nahe der Geländeoberfläche an. 
Der Grundwasserstand kann vorübergehend durch künstliche oder natürliche Einflüsse verändert 
sein. Bei den Abdichtungsmaßnahmen ist ein zukünftiger Wiederanstieg des Grundwassers auf 
das natürliche Niveau zu berücksichtigen.  


